
Eiskunstlauf Akademie Rheine e. V.


Geschäftsstelle des Vereins: 


Eiskunstlauf Akademie Rheine e.V. 
Erlengrund 19 
49565 Bramsche 
 


	 Trainingsstätte:


	 Eissporthalle Rheine

	 Kopernikusstraße 34 

	 48429 Rheine 

Unterrichtsangebot


*Die Wintersaison richtet sich nach den Öffnungszeiten/Eisaufbereitung der Eissporthalle 
Rheine (in der Regel Oktober bis März). 


Änderungen des Unterrichtsangebots, der Räumlichkeiten, des Unterrichtsprogramms, der 
Trainer und Termine bleiben vorbehalten. 


In den Schulferien (gem. Ferienregelung des Landes Nordrhein-Westfalen) sowie an den 
gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt bzw. nur nach 
gesonderter Vereinbarung. 


Es findet kein Training statt, wenn sich die Trainingszeiten mit Wettbewerben und 
Prüfungen (Klassen-/Kaderprüfung) zeitlich überschneiden. 


Sollte das Training durch Krankheit der Lehrkraft verhindert sein, wird der Unterricht nicht 
nachgeholt. 


Beitragsordnung 


Grundbeitrag: Monatliche Beiträge ganzjährig 
Aktives Mitglied 
Weiteres aktives Mitglied der Familie 
Familienbeitrag 
Inaktives und förderndes Mitglied


35,00 € 
35,00 € 
90,00 € 
  1,50 €


Zusatztraining: Monatliche Beiträge während der Eissaison  
Die Anmeldung zum Zusatztraining ist bis zum Ende des Schulhalbjahrs verbindlich! 


Gruppenunterricht Trainingseinheiten Dauer/ Einheit
Training auf dem Eis* 2x/ Woche 60 Minuten
Trockentraining außerhalb der Wintersaison* 
(Sporthalle/ im Freien) 1x/ Woche 60 Minuten

1x/ Woche 60min 60,00 €

2x/ Woche 60min 100,00 €

3x/ Woche 60min 140,00 €

Einzelstunde 60min 20 €



Einmalige Aufnahmegebühr 
Die Gebühr für die Aufnahme in die Eiskunstlauf Akademie Rheine e.V. beträgt einmalig 30,- 
Euro. 


Zahlungsweise 
Der Beitrag wird zum 15. des Monats per SEPA-Lastschriftverfahren vom Bankkonto 
eingezogen. Sonstige anfallende Gebühren werden bei Fälligkeit gem. der gesonderten 
Vereinbarung ebenfalls per SEPA-Lastschriftverfahren vom Bankkonto eingezogen. Bei 
Nichtteilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren werden zusätzliche Gebühren erhoben. 
Stimmberechtigt sind bei Versammlungen nur die Mitglieder, die zum Versammlungs- 
zeitpunkt alle Beiträge/Gebühren bezahlt haben.


Kündigung  
Die Kündigung der Mitgliedschaft hat mit einer dreimonatigen Frist zu Ende September (30.9.) 
zu erfolgen. Die entsprechende Mitteilung hat bis spätestens zum 30.06. des entsprechenden 
Jahres in der Geschäftsstelle vorzuliegen. Eine Kündigung nach dem 30.06. des Jahres kann 
nur in Ausnahmefällen nach Zustimmung des Vorstands und nach Zahlung einer 
Bearbeitungsgebühr von 30,- Euro erfolgen. Bei „erneuter“ Mitgliedschaft wird der Beitrag für 
den laufenden Monat bei Wiederaufnahme fällig. Es besteht jedoch kein Aufnahmeanspruch. 


Gebühren bei Überweisung/ Rechnungsstellung/ Zahlungserinnerung  
Die zusätzlichen Gebühren bei Überweisung/ Rechnungsstellung/ Zahlungserinnerung 
betragen 10,- Euro (pro Erinnerung). Diese sind auch fällig nach fehlgeschlagener Lastschrift 
(zuzüglich entstandener Bankgebühr von mindestens 3,- Euro); erfolglose Mahnungen haben 
einen Mahnbescheid zur Folge (Kosten gemäß Rechnung des Rechtsanwalts). 


Gebühr für Storno einer Kündigung 
Die Gebühr für das Storno einer Kündigung beträgt 15,- Euro pro Stornierung innerhalb von 
14 Tagen nach Kündigungseingang in der Geschäftsstelle. 


Gebühr für Betreuung bei Wettbewerben 
Für jeden Sportler, der zu einem Wettbewerb fährt, wird eine Betreuungspauschale von 10,- 
Euro pro Wettbewerbstag fällig. Diese muss zusammen mit der Meldegebühr spätestens 
eine Woche vor offiziellem Meldeschluss auf dem Vereinskonto eingegangen sein. Sonst kann 
eine Meldung zu Wettbewerben durch den Vorstand und die Betreuung durch Trainer nicht 
gewährleistet werden. 


4er-Karte 
Die Gebühr für 4 Trainingseinheiten im Erwachsenentraining beträgt 70,- Euro. Diese wird 
nicht auf die Mitgliedsbeiträge bei Aufnahme in die Eiskunstlauf Akademie Rheine e.V. 
angerechnet! Keine Rückerstattung bei vorzeitigem Ausscheiden! Die Karte ist nicht 
übertragbar. Der Erwerb der 4er-Karte ist jederzeit möglich. 


Haftung  
Die Ausübung des Eiskunstlaufsports geschieht auf eigene Gefahr. Für Personen- oder 
Sachschäden ist jede Haftung durch die Eiskunstlauf Akademie Rheine e.V. ausgeschlossen.


gültig ab November 2017  
(Neufassung vom 30.09.2023)


